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Kirchenasyl kein Abschiebeschutz

Ausländerbehörde: Yildirims müssen gehen

KOBLENZ. Der Leiter der Koblenzer Ausländerbehörde, Hans-Peter Schäfer, hofft noch immer auf eine gütliche Einigung mit der ins Kirchenasyl untergetauchten türkischen Familie Yildirim. „Natürlich ist es unser Ziel, in einvernehmlichen Gesprächen zu einer freiwilligen Rückkehr zu kommen“, sagt Schäfer. Aber er macht auch klar: Das Kirchenasyl ist kein Abschiebehindernis. „Wir hoffen, dass es nicht dazu kommt, aber es hat auch Fälle gegeben, in denen die Polizei Menschen aus einer Kirche herausgeholt hat.“
Für Koblenz ist eine solche Situation neu. Seit 1987 ist Schäfer Leiter der Ausländerbehörde, und Kirchenasyl hat es seitdem keins gegeben. Bis vor zwei Tagen: Da nämlich ist die fünfköpfige Familie Yildirim aus Neuendorf ins Kirchenasyl gegangen, um ihrer drohenden Abschiebung zu entgehen.

Das Ehepaar Yildirim ist im Jahr 1997 nach Deutschland eingereist und hat Asyl beantragt. Drei Kinder der Familie blieben bei den Großeltern zurück. Unter anderem wegen seiner Kriegsdienstverweigerung fürchte Ali Yildirim in der Türkei Sanktionen, eine Verhaftung drohe, argumentierten die Eheleute.

Die Familie, deren drei Kinder Serhat (9), Cebrail (7) und Emine (4) in Koblenz geboren sind, hat nach dem abgelehnten Asylantrag sechs weitere Folgeanträge gestellt. „Ihr gutes Recht“, sagt Werner Huffer-Kilian von der Initiative Zuflucht, die die kurdischen Flüchtlinge unterstützt. Die Behörden dagegen argumentieren, dass die Familie durch die vielen Folgeanträge die lange Aufenthaltsdauer in Deutschland selbst verschuldet habe, die sie nun als Argument für ein Bleiberecht nutzt.

Während der Unterstützerkreis hofft, dass die Innenministerkonferenz am 2. November zum Thema Bleiberecht auch für die Koblenzer Familie eine neue Situation ergeben könnte, sieht Hans-Peter Schäfer das anders: „Die Familie fällt auf keinen Fall unter die Kriterien“, sagt er.
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